
DEUTSCHES 
ÄRZTEBLATT 

Die Kassenärztliche Bun-
desvereinigung, K.d.ö.R., 
Köln, einerseits und der 
AOK-Bundesverband, K.d. 
ö.R., Bonn, Bundesverband 
der Betriebskrankenkassen, 
K.d.ö.R., Essen, Bundesver-
band der Innungskranken-
kassen, K.d.ö.R., Bergisch 
Gladbach, Bundesverband 
der landwirtschaftlichen 
Krankenkassen, K.d.ö.R., 
Kassel, andererseits verein-
baren gemäß § 368 g Absatz 3 
RVO die nachstehende Än-
derungsvereinbarung zum 
Bundesmantelvertrag über 
den allgemeinen Inhalt der 
Gesamtverträge vom 28. Au-
gust 1978 in der Fassung vom 
8. Juli 1987 

1. In § 9 ist in der Überschrift 
und in Absatz 1 das Wort „Mut-
terschaftsvorsorgeschein" durch 
„Berechtigungsschein für Mut-
terschaftsvorsorgeuntersuchun-
gen" und in den Absätzen 2 bis 4 
durch „Berechtigungsschein" zu 
ersetzen. 

2. § 9 erhält folgenden Ab-
satz 5: 

„(5) Die Abrechnung ärzt-
licher Leistungen im Rahmen 
der Mutterschaftsvorsorge er-
folgt auf dem Behandlungsaus-
weis (§ 8). Der Berechtigungs-
schein verbleibt beim betreuen-
den Arzt und ist von diesem min-
destens zwei Jahre nach Ab-
schluß der Betreuung aufzube-
wahren." 

3. In § 10 erhält Abs. 3 fol-
gende Sätze 3 und 4: 

„Die erste Untersuchung 
wird auf einem auf den Namen 
des Versicherten ausgestellten 
Überweisungsschein abgerech-
net. Der Berechtigungsschein für 
die zweite Untersuchung kann 
nachgebracht werden." 

und wird folgender Absatz 4 
angefügt: 

„(4) Die Abrechnung der 
Früherkennungsmaßnahmen 
durch den Arzt erfolgt auf dem 
Behandlungsausweis (§ 8). Der 
Berechtigungsschein verbleibt 
bei dem die Früherkennungsun-
tersuchung durchführenden Arzt 
und ist von diesem mindestens 
zwei Jahre nach Durchführung 
der Untersuchung aufzubewah-
ren." 

4. In § 12 ist in der Über-
schrift und in Absatz 1 das Wort 
„Mutterschaftsvorsorgescheine" 
bzw. 	„Mutterschaftsvorsorge- 
schein" durch „Berechtigungs- 

scheine für Mutterschaftsvorsor-
geuntersuchungen" bzw. „Be-
rechtigungsschein für Mutter-
schaftsvorsorgeuntersuchungen" 
zu ersetzen. 

5. In § 19 wird in Abs. 5 das 
Wort „Mutterschaftsvorsorge-
schein" durch „Berechtigungs-
schein für Mutterschaftsvorsor-
geuntersuchungen" ersetzt 

und erhält Abs. 9 folgende 
Fassung: 

„(9) Für Überweisungen darf 
nur der vereinbarte Vordruck 
benutzt werden." 

6. In § 31 Abs. 1 wird in 
Buchstabe i) das Wort „Mutter-
schaftsvorsorgeschein" 	durch 
„Berechtigungsschein für Müt-
terschaftsvorsorgeuntersuchun-
gen" ersetzt. Außerdem entfal-
len die Buchstaben k) und m). 
Der bisherige Buchstabe 1) wird 
Buchstabe k). 

In Abs. 3 Satz 2 entfallen die 
Wörter „Mutterschaftsvorsorge-
scheinen und Berechtigungs-
scheinen". 

7. § 40 Abs. 4 erhält folgende 
Fassung: 

„(4) Die Behandlungsaus-
weise werden den Krankenkas-
sen nach erfolgter Abrechnung 

auf Anforderung zur Verfügung 
gestellt. Näheres wird im Ge-
samtvertrag vereinbart." 

8. Diese Vereinbarung tritt 
am 1. Januar 1988 in Kraft. 

Köln/Bonn/Essen/Bergisch 
Gladbach/Kassel, den 22. Febru-
ar 1988 

Kassenärztliche Bundesverei-
nigung, K. d.ö. R. , Köln 

AOK-Bundesverband, K.d. 
ö.R., Bonn 

Bundesverband der Betriebs-
krankenkassen, K.d.ö.R., Essen 

Bundesverband der Innungs-
krankenkassen, K. d ö , Ber-
gisch Gladbach 

Bundesverband der landwirt- 
schaftlichen 	Krankenkassen, 
K.d. ö .R. , Kassel 	 ❑ 

Die Kassenärztliche Bun-
desvereinigung, K.d.ö.R., 
Köln, einerseits und der 
AOK-Bundesverband, K.d. 
ö.R., Bonn, Bundesverband 
der Betriebskrankenkassen, 
K.d.ö.R., Essen, Bundesver-
band der Innungskranken-
kassen, K.d.ö.R., Bergisch 
Gladbach, Bundesverband 
der landwirtschaftlichen 
Krankenkassen, K.d.ö.R., 

Kassel, andererseits verein-
baren gemäß § 31 Bundes-
mantelvertrag (Ärzte) die 
nachstehende Neunte Ergän-
zung der „Vereinbarung 
über Vordrucke für die kas-
senärztliche Versorgung 
(Vordruckvereinbarung)" 
vom 20. April 1979 

1. Im Inhaltsverzeichnis wird 
unter Nr. 2.6. hinter Muster 6 a 
eingefügt: „Muster 6 b: Bericht 
über Operationen ohne Lei-
stungsdefinition nach den Nrn. 
95-98 BMÄ/E-GO (Anlage zum 
Behandlungsausweis)". 

2. Im Inhaltsverzeichnis er-
hält das Muster 13 die Bezeich-
nung „Berechtigungsschein für 
Mutterschaftsvorsorgeuntersu-
chungen". 

3. Im Inhaltsverzeichnis wer-
den hinter den Nrn. 2.14, 2.20 
und 2.30 die dort aufgeführten 
Bezeichnungen der Vordruck-
muster jeweils durch das Wort 
„unbesetzt" ersetzt. Die Nr. 
2.31 a entfällt. 

4. Im Inhaltsverzeichnis er-
hält das Muster 37 die Bezeich- 

nung „Berechtigungsschein für 
eine Untersuchung im 43.-48. 
Lebensmonat". 

5. Im Inhaltsverzeichnis er-
halten Nr. 2.39 die Bezeichnung 

„Muster 39: Dokumenta-
tionsvordruck für Krebsfrüher-
kennungsuntersuchung Frauen" 

und die Nr. 2.40 die Bezeich-
nung 

„Muster 40: Dokumenta-
tionsvordruck für Krebsfrüher-
kennungsuntersuchung Män-
ner". 

6. Im Abschnitt 1: Allgemei-
nes erhält die Nr. 1.1.3 folgende 
Fassung: 

„Bei der Herstellung der 
Muster 1-4, 6-10, 12, 15, 16, 19, 
21, 22, 39 und 40 gelten für die 
Anordnung und Abmessung der 
Kopfleiste und des Personalien-
feldes nachstehende Maße; beim 
Muster 16 beträgt die Breite des 
Personalienfeldes 80 mm." 

7. Im Abschnitt 1: Allgemei-
nes erhält die Nr. 1.1.6 folgende 
Fassung: 

„Für die Muster 5 und 6 soll 
ein Papier in Stärke von 70 g/m2 

 verwendet werden." 
8. Im Abschnitt 2: Vordruck-

muster entfallen die Vordruck-
muster 14, 20, 30, 31 a und 39. 

Hinter die Nrn. 2.14, 2.20 und 
2.30 wird jeweils das Wort „un-
besetzt" aufgenommen. 

9. Im Abschnitt 2: Vordruck-
Muster wird in Nr. 2.5.4 „Arbeit-
geber usw." ersetzt durch „Mit-
glieds-Nr. ". 

10. Im Abschnitt 2: Vor-
druckmuster wird unter Nr. 2.6 
hinter Muster 6 a eingefügt: 
„Muster 6 b: Bericht über Ope-
rationen ohne Leistungsdefini-
tion nach den Nrn. 95-98 BMA/ 
E-GO (Anlage zum Behand-
lungsausweis) 

2.6.6 Für den Bericht über 
Operationen ohne Leistungsdefi-
nition nach den Nrn. 95-98 
BMÄJE-GO (Anlage zum Be-
handlungsausweis) ist das anlie-
gende Muster 6 b zu verwenden. 

2.6.7 Der Vordruck ist auf 
weißem Papier im Format DIN 
A 5 quer herzustellen." 

11. Im Abschnitt 2 wird fol-
gende Nr. 2.7.6 eingefügt: 

„Für die Überweisung zur 
stationären kassenärztlichen Be-
handlung können die Partner des 
Gesamtvertrages von Nr. 2.7.1 
abweichende Regelungen ver-
einbaren. Die Vereinbarungen 
müssen festlegen, in welcher 
Weise die stationär erbrachten 
Leistungen abzurechnen und als 
solche zu kennzeichnen sind." 

12. Im Abschnitt 2 erhält die 
Nr. 2.13 folgende Fassung: 

„2.13 Muster 13: Berechti-
gungsschein für Mutterschafts-
vorsorgeuntersuchungen 

2.13.1 Als Berechtigungs-
schein für Mutterschaftsvorsor-
geuntersuchungen nach den 
Mutterschafts-Richtlinien des 
Bundesausschusses der Ärzte 
und Krankenkassen ist das Mu-
ster 13 zu verwenden. 

2.13.2 Der Vordruck ist von 
den Ortskrankenkassen auf wei-
ßem Papier, Betriebskranken-
kassen auf gelbem Papier, In-
nungskrankenkassen auf blauem 
Papier und von den landwirt-
schaftlichen Krankenkassen auf 
grünem Papier im Format DIN 
A 5 quer herzustellen. 

Es ist ausreichend, wenn die 
Betriebs-, Innungs- und land-
wirtschaftlichen Krankenkassen 
das obere Drittel in der genann-
ten Farbe halten. 

2.13.3 Der Vordruck kann 
von den einzelnen Krankenkas-
sen frei gestaltet werden. Er hat 
jedoch auf seiner Vorderseite 
folgende Angaben zu enthalten: 
das Symbol der Kassenart (0, B, 
I oder L); den Namen und die 
Anschrift der Krankenkasse; die 
Kennzeichnung der Versicher-
tengruppe (M, F, R); die Kran- 
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kenkassen-Nr. ; ein Feld zur An-
gabe einer zeitlich eingeschränk-
ten Gültigkeitsdauer; die Vor-
druckbezeichnung „Berechti-
gungsschein für Mutterschafts-
vorsorgeuntersuchungen"; die 
Personalien; dabei ist folgende 
Reihenfolge einzuhalten: Name 
der/des Versicherten, Straße und 
Wohnort, Familienangehöriger, 
Mitglieds-Nr.; ferner ist das Ge-
burtsdatum anzugeben, jedoch 
so, daß es beim Versand des 
Scheines mit Fensterbriefum-
schlag nicht sichtbar ist. Wird 
das Geburtsdatum nicht geson-
dert ausgewiesen, sondern als 
Teil einer Versichertennummer/ 
Mitgliedsnummer usw., so ist zur 
einwandfreien Identifizierung ei-
ne Kennzeichnung durch die 
Buchstaben TT MM JJ bzw. JJ 
MM TT über dem Geburtsdatum 
vorzunehmen. Bei der Namens-
angabe soll der Familienname 
vorangestellt werden. Außerdem 

sind die Angabe des Ausstel-
lungsdatums und die Unter-
schrift des Ausstellers vorzuse-
hen. 

2.13.4 Zusätzliche Hinweise, 
die sich an den Kassenarzt rich-
ten, dürfen nicht aufgenommen 
werden." 

13. Im Abschnitt 2 entfällt in 
Nr. 2.19.1 der Klammerhinweis 
und wird folgende Nr. 2.19.6 ein-
gefügt: 

„2.19.6 Sofern es wegen Be-
sonderheiten der Organisation 
und Abrechnung eines zentralen 
Notfalldienstes erforderlich ist, 
einen besonderen Abrechnungs-
schein zu verwenden, können die 
Partner des Gesamtvertrages ei-
nen „Sonderabrechnungsschein 
für zentralen Notfalldienst" ver-
einbaren." 

14. Im Abschnitt 2 erhalten 
die Nrn. 2.31 — 2.37 folgende 
Fassung: 

„2.31 Muster 31: Berechti-
gungsschein für eine Neugebore-
nen-Basisuntersuchung (vom 3. 
bis 10. Lebenstag) 

2.31.1 Als Berechtigungs-
schein für eine Neugeborenen-
Basisuntersuchung nach den 
Kinder-Richtlinien des Bundes-
ausschusses der Ärzte und Kran-
kenkassen ist das Muster 31 zu 
verwenden. 

2.31.2 Der Vordruck ist von 
den Ortskrankenkassen auf wei-
ßem Papier, Betriebskranken-
kassen auf gelbem Papier, In-
nungskrankenkassen auf blauem 
Papier und von den landwirt-
schaftlichen Krankenkassen auf 
grünem Papier im Format DIN 
A 5 quer herzustellen. Es ist aus-
reichend, wenn die Betriebs-, In-
nungs- und landwirtschaftlichen 
Krankenkassen das obere Drittel 
beiderseitig in der genannten 
Farbe halten. 

2.31.3 Der Vordruck kann 
von den einzelnen Krankenkas-
sen frei gestaltet werden. Er hat 
jedoch auf seiner Vorderseite 
folgende Angaben zu enthalten: 
das Symbol der Kassenart (0, B, 
I oder L); den Namen und die 
Anschrift der Krankenkasse; die 
Kennzeichnung der Versicher-
tengruppe (M, F, R); die Kran-
kenkassen-Nr. ; ein Feld zur An-
gabe einer zeitlich eingeschränk-
ten Gültigkeitsdauer; die Vor-
druckbezeichnung „Berechti-
gungsschein für eine Neugebore-
nen-Basisuntersuchung (vom 3. 
bis 10. Lebenstag)"; die Kurzbe-
zeichnung der Untersuchung „U 
2" im Halbfettdruck; die Perso-
nalien; dabei ist folgende Rei-
henfolge einzuhalten: Name der/ 
des Versicherten, Straße und 
Wohnort, Familienangehöriger, 
Mitglieds-Nr.; ferner ist das Ge-
burtsdatum anzugeben, jedoch 
so, daß es beim Versand des 
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Beurteilung durch die Kasse nä all c he Vereinigung: 

1. Die Operation gehört zum Leistungsumfang der kassen-/vertragsärztlichen Versorgung 

❑ ja 	❑ nein, rechnerisch berichtigt durch Streichung 

2. Die Operaton entspricht einer bereits in BM/1/E-GO aufgekihnen Leistung 

❑ nein ❑ ja. 	rechnerisch berichtigt durch Umwandlung in Nr I I I I I 

3. Die vom Are gewählte Gebührenordnungsnummer (95-98) ist zutreffend 

❑ ja 	❑ nein, rechnerische Berichtigung in Nr. ❑ 95 ❑ 96 ❑ 97 1398 

4. Zusätzliche Bemerkungen: 

Rückseite 
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Scheines mit Fensterbriefum-
schlag nicht sichtbar ist. Wird 
das Geburtsdatum nicht geson-
dert ausgewiesen, sondern als 
Teil einer Versichertennummer/ 
Mitgliedsnummer usw., so ist zur 
einwandfreien Identifizierung ei-
ne Kennzeichnung durch die 
Buchstaben TT MM JJ bzw. JJ 
MM TT über dem Geburtsdatum 
vorzunehmen. Bei der Namens-
angabe soll der Familienname 
vorangestellt werden. Außerdem 
sind die Angabe des Ausstellungs-
datums und die Unterschrift des 
Ausstellers vorzusehen. 

2.31.4 Hinweise, die sich an 
den Kassenarzt richten, dürfen 
nicht aufgenommen werden. 

2.32 Muster 32: Berechti-
gungsschein für eine Untersu-
chung in der 4. bis 6. Lebenswo-
che 

2.32.1 Als Berechtigungs-
schein für eine Untersuchung in 
der 4. bis 6. Lebenswoche nach 
den Kinder-Richtlinien (U 3) ist 
das Muster 32 zu verwenden. 

2.32.2 Es gelten die Num-
mern 2.31.2 bis 2.31.4 sinnge-
mäß. 

2.33 Muster 33: Berechti-
gungsschein für eine Untersu-
chung im 3. bis 4. Lebensmonat 

2.33.1 Als Berechtigungs-
schein für eine Untersuchung im 
3. bis 4. Lebensmonat nach den 
Kinder-Richtlinien (U 4) ist das 
Muster 33 zu verwenden. 

2.33.2 Es gelten die Num-
mern 2.31.2 bis 2.31.4 sinnge-
mäß. 

2.34 Muster 34: Berechti-
gungsschein für eine Untersu-
chung im 6. bis 7. Lebensmonat 

2.34.1 Als Berechtigungs-
schein für eine Untersuchung im 
6. bis 7. Lebensmonat nach den 
Kinder-Richtlinien (U 5) ist das 
Muster 34 zu verwenden. 

2.34.2 Es gelten die Num-
mern 2.31.2 bis 2.31.4 sinnge-
mäß. 

2.35 Muster 35: Berechti-
gungsschein für eine Untersu-
chung im 10. bis 12. Lebensmo-
nat 

2.35.1 Als Berechtigungs-
schein für eine Untersuchung im 
10. bis 12. Lebensmonat nach 
den Kinder-Richtlinien (U 6) ist 
das Muster 35 zu verwenden. 

2.35.2 Es gelten die Num-
mern 2.31.2 bis 2.31.4 sinnge-
mäß. 

2.36 Muster 36: Berechti-
gungsschein für eine Untersu-
chung im 21. bis 24. Lebensmo-
nat 

2.36.1 Als Berechtigungs-
schein für eine Untersuchung im 
21. bis 24. Lebensmonat nach 
den Kinder-Richtlinien (U 7) ist 
das Muster 36 zu verwenden. 

2.36.2 Es gelten die Num-
mern 2.31.2 bis 2.31.4 sinnge-
mäß. 

2.37 Muster 37: Berechti-
gungsschein für eine Untersu-
chung im 43. bis 48. Lebensmo-
nat 

2.37.1 Als Berechtigungs-
schein für eine Untersuchung im 
43. bis 48. Lebensmonat nach 
den Kinder-Richtlinien (U 8) ist 
das Muster 37 zu verwenden. 

2.37.2 Es gelten die Num-
mern 2.31.2 bis 2.31.4 sinnge-
mäß." 

15. In Abschnitt 2 erhält die 
Nr. 2.38 folgende Fassung: 

„2.38 Muster 38: Berechti-
gungsschein für eine Untersu-
chung zur Früherkennung von 
Krebserkrankungen gemäß 
Krebsfrüherkennungs-Richtli-
nien 

2.38.1 Als Berechtigungs-
schein für eine Untersuchung zur 
Früherkennung von Krebser-
krankungen nach den Krebsfrüh-
erkennungs-Richtlinien des Bun-
desausschusses der Ärzte und 
Krankenkassen ist das Muster 38 
zu verwenden. 

2.38.2 Die Nummern 2.13.2 
bis 2.13.4 gelten sinngemäß." 

16. In Abschnitt 2 erhält die 
Nr. 2.39 folgende Fassung: 

„2.39 Muster 39: Dokumen-
tationsvordruck für Krebsfrüher-
kennungsuntersuchung Frauen 

2.39.1 Als Muster 39 gilt der 
vom Bundesausschuß der Arzte 
und Krankenkassen als Anlage zu 
den Krebsfrüherkennungs-Richt-
linien festgelegte Vordruck 
„Krebsfrüherkennung-Frauen" 

2.39.2 Das Muster besteht 
aus drei Teilen: Muster 39 a: 
Ausfertigung für die KV; Muster 
39 b: Ausfertigung für den unter-
suchenden Arzt; Muster 39 c: 
Ausfertigung für den Zytologen 

2.39.3 Das Muster 39 a ist auf 
rosafarbenem, das Muster 39 b 
ist auf weißem und das Muster 39 
c ist auf gelbem Papier herzustel-
len. Die Muster erhalten das 
Format DIN A 4 hoch. 

2.39.4 Die Muster 39 a bis 39 
c sind als Formularsatz auf 
selbstdurchschreibendem Papier 
herzustellen." 

17. In Abschnitt 2 erhält die 
Nr. 2.40 folgende Fassung: 

„2.40 Muster 40: Dokumen-
tationsvordruck für Krebsfrüher-
kennungsuntersuchung Männer 

2.40.1 Als Muster 40 gilt der 
vom Bundesausschuß der Arzte 
und Krankenkassen als Anlage 
zu den Krebsfrüherkennungs-
Richtlinien festgelegte Vordruck 
„Krebsfrüherkennung - Män-
ner". 

2.40.2 Das Muster besteht 
aus zwei Teilen: Muster 40 a: 
Ausfertigung für die KV; Muster 
40 b: Ausfertigung für den unter-
suchenden Arzt 

2.40.3 Das Muster 40 a ist auf 
hellblauem Papier und das Mu-
ster 40 b auf weißem Papier her-
zustellen. Die Muster erhalten 
das Format DIN A 5 quer. 

2.40.4 Die Muster 40 a und 
40 b sind als Formularsatz auf 
selbstdurchschreibendem Papier 
herzustellen." 

18. Beim Neudruck der Mu-
ster 1, 2, 4, 7-10, 12, 15, 16, 19, 
22, 39 und 40 ist in der 3. Zeile 
des Personalienfeldes „Mitgl.-
Nr." statt „Arbeitgeber (Dienst-
stelle)/Mitgl.-Nr./Freiw./Rent-
ner" einzudrucken. 

Vorhandene Bestände der 
ausschließlich aus diesem Grun-
de zu ändernden Muster dürfen 
aufgebraucht werden. 

19. Die Muster 5*), 6, 6 b 
und 7 erhalten die aus der Anla-
ge ersichtliche Fassung. 

Vorhandene Bestände der 
bisherigen Vordruckmuster 5, 13 
sowie 31-38 können bis zum 
31. 12. 1989 aufgebraucht wer-
den. 

Vorhandene Bestände des 
Musters 7 können bis zum 
30. 6. 1988 aufgebraucht wer-
den. 

20. Diese Vereinbarung tritt 
am 1. Januar 1988 in Kraft. 

Köln/Bonn/Essen/Bergisch 
Gladbach/Kassel, 
den 22. Februar 1988 
Kassenärztliche Bundesverei-

nigung, K.d.ö.R., Köln 

*) nicht abgedruckt, da lediglich die 
Rückseite in gleicher Weise wie die des 
Uberweisungsscheines geändert wurde. 

AOK-Bundesverband, 
K. d.ö. R. , Bonn 

Bundesverband der Betriebs-
krankenkassen, K.d.ö.R., Essen 

Bundesverband der Innungs-
krankenkassen, K.d.ö.R., Ber-
gisch Gladbach 

Bundesverband der landwirt- 
schaftlichen 	Krankenkassen, 
K.d.ö.R., Kassel 	 ❑ 

Die Bundesknappschaft, 
K.d.ö.R., Bochum, verein-
bart mit der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung, K.d. 
ö.R., Köln, gemäß § 4 Abs. 4 
des Vertrages zwischen der 
Bundesknappschaft und der 
Kassenärztlichen Bundesver-
einigung vom 18. Juni 1970 
folgende Ergänzung der 
„Vereinbarung über Vor-
drucke für die ärztliche Ver-
sorgung der Anspruchsbe-
rechtigten der Bundesknapp-
schaft" vom 20. April 1979: 

1. Die Bundesknappschaft 
schließt sich der „Neunten Er-
gänzung der Vereinbarung über 
Vordrucke für die kassenärzt-
liche Versorgung (Vordruckver-
einbarung)" vom 20. April 1979, 
die zwischen den Bundesverbän-
den der Krankenkassen und der 
Kassenärztlichen Bundesvereini-
gung am 22. Februar 1988 abge-
schlossen wurde, an. 

2. Diese Vereinbarung tritt 
am 1. Januar 1988 in Kraft. 

Bochum/Köln, 
den 22. Februar 1988 
Bundesknappschaft, 

K.d.ö.R., Bochum 
Kassenärztliche Bundesverei-

nigung, K.d.ö.R., Köln 	❑ 
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